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Umwelt, Natur und Landschaftspflege 

Landratsamt Kitzingen 
   
Landratsamt Kitzingen - Kaiserstraße 4 - 97318 Kitzingen  

 Ihr/e Ansprechpartner/in: 

Gegen Einschreiben       Frau Christine Feller 

Zweckverband Fernwasserversorgung Franken  (Mo-Do vormittags) 

z. Hd. Herrn Dr. Löhner  Gebäude-/Zimmer-Nr. 8.83.13 

Fernwasserstr. 2       Telefon  09321 928-6225 

       Telefax   09321 928-6299 

97215 Uffenheim       christine.feller@kitzingen.de 

  www.kitzingen.de 

 
Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen (bei Antwort bitte angeben) Kitzingen, 

      62-6421.3                13.03.2019 

 

Vollzug der Wassergesetze; 

Gewinnungsgebiet Sulzfeld/Marktsteft der FWF Uffenheim, kontrollierter Brunnenbetrieb, Antrag 

zur 2. und 3. Pumpstufe, ergänzende Unterlagen der FWF u.a. auch zur Einleitung des 

überschlägigen Rohwassers 

 

Anlagen 

1 Satz Antragsunterlagen vom 21.12.2018 i.R. 

1 Satz ergänzende Unterlagen vom 04.02.2019 i.R. 

1 Kostenrechnung/ 1 Zahlschein 

 

Das Landratsamt Kitzingen erlässt folgenden Bescheid: 

 

1. Beschränkte Erlaubnis 

Der Zweckverband Fernwasserversorgung Franken, Fernwasserstr. 2, 97215 Uffenheim 

erhält die beschränkte Erlaubnis nach Maßgabe der vorgelegten Antragsunterlagen vom 

21.12.2018, ergänzt mit Unterlagen vom 04.02.2019 (vgl. 3) zur Grundwasserentnahme aus 

den Brunnen im Gewinnungsgebiet Sulzfeld /Marktsteft (HFB Marktsteft, HFB Sulzfeld, S1 

Sulzfeld, S2 Sulzfeld, N1 Sulzfeld und N2 Sulzfeld) für die: 

Pumpstufe 2 mit max. Dauer von 42 Tagen mit einer max. mittleren Förderrate von 

442l/s und einer Gesamtentnahme von 1 602 720 m3 und die 

_ 
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Pumpstufe 3 mit max. Dauer von 5 Tagen mit einer max. mittleren Förderrate von 483 

l/s und einer max. Gesamtentnahme von 208 800 m3 nach Maßgabe der unter Ziffer 4 

aufgeführten Inhalts- und Nebenbestimmungen. 

 

2. Der Zweckverband Fernwasserversorgung Franken, Fernwasserstr. 2, 97215 Uffenheim 

erhält die beschränkte Erlaubnis nach Maßgabe der vorgelegten Antragsunterlagen vom 

21.12.2018, ergänzt mit Unterlagen vom 04.02.2019 (vgl. 3) zur Einleitung von 

Übereichwasser in den Main über die Einleitungsstellen MS 1 bzw. SU 2 in den Main nach 

Maßgabe der unter Ziffer 4 aufgeführten Inhalts- und Nebenbestimmungen. 

 

Übersichtstabelle zu den beantragten Pumpversuchen 
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3. Der genehmigte Plan umfasst folgende Unterlagen vom November 2018 vorgelegt mit 

Antragsschreiben der FWF vom 21.12.2018 und ergänzende Unterlagen vom 04.02.2019 

nach Maßgabe der vom  amtlichen Sachverständigen (Bayerisches Landesamt für Umwelt –

LfU-) durch Roteintragungen vorgenommenen Änderungen und Ergänzungen: 

 

Der Benutzung liegt der aus folgenden Unterlagen bestehende Plan des Ingenieurbüros 

BCE zugrunde: 

− Antrag vom November 2018 

− Erläuterungsbericht zum Vorhaben von 2018 

− Hydrogeologischer Bericht des Büros BCE vom November 2018  

- Übersichtslageplan M = 1 : 25 000 Lageplan M = 1 : 6000 

− Ausbaupläne mit Schichtenprofil und Angaben über die Grundwasserverhältnisse 

− Ergänzende Erläuterungen der FWF vom 04.02.2019 inkl. Anlagen 

− Lagepläne der Einleitungsstellen (M = 1 : 1000) 

Die Unterlagen sind mit dem Prüfvermerk des Bayerischen Landesamtes für Umwelt vom 

19.02.2019 versehen. 

 

4. Inhaltsbestimmungen und Nebenbestimmungen 

 

4.1. Inhaltsbestimmungen und Nebenbestimmungen des Landesamtes für Umweltschutz 

 

4.1.1. Die beschränkte Erlaubnis wird bis zum 30.06.2019 erteilt. Sie erlischt, wenn nicht bis zum 

01.04.2019 mit der Gewässerbenutzung begonnen worden ist und das Landratsamt 

Kitzingen einer Verlängerung dieser Frist nicht vor Ablauf schriftlich zugestimmt hat. 

 

4.1.2. Die Erlaubnis geht mit allen Befugnissen und Pflichten auf einen anderen Unternehmer 

(Besitz- und Rechtsnachfolger) über, wenn die gesamte Benutzungsanlage übertragen wird 

und das Landratsamt Kitzingen dem Rechtsübergang schriftlich zustimmt. 

 

4.1.3. Die Pumpversuche sind durch ein geeignetes Fachbüro zu begleiten und auszuwerten. 

Soweit betrieblich möglich sollte eine möglichst kontinuierliche Pumprate gefahren 

werden, um eine sinnvolle hydraulische und hydrochemische Auswertung zu ermöglichen. 

Bei der Planung, Durchführung und Auswertung der Pumpversuche ist das DVGW-

Arbeitsblatt W 111 zu beachten. 
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4.1.4. Einleitungen in den Main über die Einleitungsstellen MS1 bzw. SU2 

Ergänzend zu den Auflagen der jew. Genehmigungen des Landratsamtes Kitzingen vom 

04.05.1955 (Az. 863/II/1/320) bzw. 16.03.1992 (Az. 72-632/01.1) sind folgende Maßgaben 

zu beachten: 

 

4.1.4.1. Die Erlaubnis zur Pumpversuchswassereinleitung in den Main ist auf die Einleitung von 

gefördertem Rohwasser beschränkt. 

 

4.1.4.2. Die Erlaubnis wird auf die Wassermengen gemäß nachfolgender Tabelle beschränkt. 

 

 

 

4.1.4.3. Bei Hochwasserführung des Maines darf keine Einleitung erfolgen. 

 

4.1.4.4. Datum und Zeit der Einleitungen sind aufzuzeichnen und auf Verlangen dem Landratsamt 

Kitzingen mitzuteilen. 

 

4.1.4.5. Der Vorhabensträger haftet für Schäden, die auf die Einleitung des Wassers zurückzuführen 

sind. 

 

4.1.5. Der Beginn der Pumpversuche und das begleitende Fachbüro sind dem Landratsamt 

Kitzingen, dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg und dem Bayerischen Landesamt für 

Umwelt mind. 1 Woche vorher schriftlich oder per Email anzuzeigen. Die Vollendung der 

Pumpversuche ist unverzüglich schriftlich oder per Email anzuzeigen. 

 

4.1.6. Während des Pumpversuches sind die in Kap. 4 und Anlage 4.3 der Antragsunterlagen 

beschriebenen begleitenden Messungen in den Brunnen und Grundwassermessstellen 

vorzunehmen. Sofern mikrobiologische Befunde in den Sammelschächten der Horibrunnen 

Anlage 2.3.4



5 
 

nachgewiesen werden, sind diese jew. zum Ende der Pumpstufen 2 und 3 auch jew. in den 

Einzelsträngen auf mikrobiologische Parameter zu untersuchen. Bei diskontinuierlichem 

Pumpbetrieb ist die Probenahme nach möglichst langer Pumpzeit vorzunehmen und der 

Zeitpunkt zu dokumentieren.  

 

4.1.7. Das zutage geförderte Grundwasser wird z. T. zu Trinkwasserzwecken aufbereitet. Durch 

die zu erwartende starke Absenkung um die Brunnen wird vermutlich verstärkt Uferfiltrat 

mit relativ kurzer Verweilzeit beigezogen. Das Überwasser wird in den Main über die 

bestehenden Abschlagsleitungen eingeleitet. 

 

4.1.8. Spätestens 8 Wochen nach Beendigung der Arbeiten ist eine vollständige Dokumentation 

der Maßnahme (Pumpstufen 1 bis 3) als Abschlussbericht mit Erläuterungen und Wertung 

der Ergebnisse dem Landratsamt Kitzingen, dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg und 

Bayerischen Landesamt für Umwelt vorzulegen. Der Bericht hat mindestens zu enthalten: 

− Lageplan, Bezugshöhen in NN+m, Rechts- und Hochwerte 

− Schichtenprofile und Ausbaupläne der Brunnen und Grundwassermessstellen. 

− Wasseranalysen (Ergebnisse des Messprogramms gem. Anlage 4.3 der 

Antragsunterlagen) unter Angabe der Pumphistorie vor der jew. Probenahme 

(Pumpraten/Betriebs-/Stillstandszeiten) 

− Monitoringdaten [Ganglinien: Pumpraten, tägl. Stillstandszeiten, Mainwasserstand und 

–Abfluss, GwStände [Br+GwMs], Leitfähigkeiten [Br+GwMs], GwTemperatur [Br+GwMs], 

Ableitungen in den Main (SU2 bzw. MS1) etc.; bei kontinuierlicher Aufzeichnung sind 

jeweils Tagesmittelwerte und mind. Stundenmittelwerte (oder höher aufgelöste Werte) 

anzugeben] 

− Pumpversuchsergebnisse 

 

4.1.9. Sollten sich während der Pumpversuche nachteilige Auswirkungen auf Rechte oder 

geschützte Interessen Dritter ergeben, sind die Pumpversuche unverzüglich abzubrechen 

und das Landratsamt Kitzingen sowie das Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg und das 

Bayerische Landesamt für Umwelt zu benachrichtigen. Insbesondere bei signifikanten 

Grundwasserabsenkungen im Bereich der Ortsbebauung sind der Entscheidung über die 

Fortführung der Pumpversuche baugrundgutachterliche Bewertungen zugrunde zu legen. 

 

 

4.2. Inhaltsbestimmungen und Nebenbestimmungen des Landratsamtes Kitzingen 

 

4.2.1. Die Grundwasserabsenkungen sind kontinuierlich an den Messstellen (N1, N2, N9, N10, 

N11 und B3) im Bereich der Bebauung von Marktsteft und an den Messstellen ( GP2, GP16, 
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GP17 ) im Bereich der Bebauung von Sulzfeld durch Druckmesssonden und Datenlogger zu 

messen und zu dokumentieren. 

4.2.2. Die Grundwasserabsenkungen sind wöchentlich (spätestens bis zum Mittwoch) dem 

Landratsamt Kitzingen, dem Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg und dem Landesamt für 

Umwelt per mail mit einer Bewertung zur Signifikanz der Absenkungen bezüglich der 

Ortsbebauung der Gemeinde Sulzfeld und der Stadt Marktsteft vorzulegen. 

4.2.3. Bei signifikanten Grundwasserabsenkungen im Bereich der Ortsbebauung der Stadt 

Marktsteft und der Gemeinde Sulzfeld ist der Pumpversuch entsprechend anzupassen bzw. 

abzubrechen. 

 

 

4.3. Inhaltsbestimmungen und Nebenbestimmungen des Gesundheitsamtes 

 

4.3.1. Anforderungen an die Untersuchungen : 

Parameter: E.coli     colif. Keime         Enterokokken 

Koloniezahlen bei 22° C. Koloniezahlen bei 36° C.   Clostridium perfringens  

  Temperatur   Trübung  

 

Probennahme: Beginnend in der 2. Woche vom Pumpversuch. 

   Probennahme immer am Wochenanfang. 

Letzte Probennahme 2. Wochen nach Abschluss des „Pumpversuch 

Stufe 3“. 

Vorlage der Ergebnisse in der Woche der Probennahme beim 

Gesundheitsamt. 

 

4.3.2. Die Beobachtung der Grundwasserstände ist auch nach Abschluss des Pumpversuchs 

(mindestens bis zu einer Normalisierung) weiterzuführen. 

 

 

4.4. Inhaltsbestimmung und Nebenbestimmung des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes 

Schweinfurt 

 

4.4.1. Beginn und Dauer der Pumpversuche und Pumpstufen sind dem Wasserstraßen- und 

Schifffahrtsamt Schweinfurt (wsa-schweinfurt@wsv.bund.de, oliver.flach@wsv.bund.de) 

mitzuteilen. 
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4.5. Inhaltsbestimmung und Nebenbestimmung des Bezirkes Unterfranken, 

Fischereifachberatung 

 

4.5.1. Aufgrund der Betroffenheit sind die Fischereigenossenschaft Kitzingen (vertreten durch 

Herrn Max Leipold, Eberzstraße 5, 97714 Ebenhausen), die Fischer- und Schifferzunft 

Kitzingen (vertreten durch Herrn Bernhard Ziegler, Unterer Mainkai 5a, 97318 Kitzingen), 

die Fischerinnung Ochsenfurt (vertreten durch Herrn Karl-Heinz Grünsfelder, Würzburger 

Straße 64, 97199 Ochsenfurt) und die Fischerinnung Segnitz/Marktbreit (vertreten durch 

Martin Baumgart, Zum Zobelsberg 6, 97340 Segnitz), mindestens 14 Tage vor Beginn und 

nach Abschluss der Pumpversuche durch den Vorhabenträger zu benachrichtigen. 

 

4.5.2. Der von den Einleitungsstellen beeinflusste Gewässerbereich ist während und am Ende der 

Spüleinleitung regelmäßig (1 x wöchentlich) in Augenschein zu nehmen und auf 

Auffälligkeiten wie z. B. Ablagerungen, An- und Abschwemmungen zu kontrollieren. 

Festgestellte Mängel sind umgehend zu beseitigen. 

 

4.5.3. Die beiden Einleitungsstellen in den Main sind zu prüfen und ggf. sach- und fachgerecht 

den aus dem Pumpversuch anfallenden (eventuell höheren) Wasserabflussmengen 

anzupassen und so zu befestigen, dass Kolkbildung bzw. Abschwemmung von 

Bodenmaterial vermieden werden; es sei denn, dass die Einleitung gedrosselt erfolgt. 

 

4.5.4. Falls möglich sollte der Unterschied der Wassertemperatur zwischen dem Mainwasser und 

dem einzuleitenden Rohwasser nicht mehr als 3 ᵒ C betragen, der pH-Wert ≥ 5,5 bis 

maximal 9,0 liegen und der Anteil an abfiltrierbaren Stoffen nicht > als 50 mg/l betragen. 

 

4.6. Inhaltsbestimmungen und Nebenbestimmungen der Immobilien Freistaat Bayern 

 

4.6.1. Die Einleitung von für die Fischerei schädlichen Stoffen wird ausdrücklich untersagt. 

 

5. Hinweise 

 

5.1. Für den Antragsteller besteht eine Gefährdungshaftung, die auch ohne Verschulden zum 

Ersatz entstandener Schäden verpflichtet, wenn auf ein Gewässer derart eingewirkt wird, 

dass sich die physikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers 

nachteilig verändert (§ 89 WHG).  

5.2. Nebenbestimmungen können entsprechend § 13 Abs. 1 und 2 WHG nachträglich geändert 

bzw. festgesetzt werden. 
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5.3. Für wesentliche Änderungen der erlaubten Pumpversuchsdurchführung, Änderungen des 

Verwendungszwecks ist eine wasserrechtliche Zulassung erforderlich, die anhand 

geeigneter Plan-unterlagen beim Landratsamt Kitzingen zu beantragen ist. 

5.4. Für Ertüchtigungen, bei denen chemische Präparate eingesetzt werden, d. h. feste oder 

flüssige Stoffe ins Grundwasser eingebracht werden, ist vorher eine wasserrechtliche 

Erlaubnis unter Vorlage entsprechender Antragsunterlagen einzuholen. 

5.5. Die Auflassung bedarf der Zustimmung der Genehmigungsbehörde. Die Erhaltung als 

Grundwassermessstelle, aber auch die Plombierung oder der Rückbau können auferlegt 

werden. 

5.6. Auf die Beachtung und Einhaltung des § 16 Abs. 1, Sätze 3 u. 4 Trinkwasserverordnung 

(TrinkwV) wird vom Gesundheitsamt hingewiesen. 

5.7. Die Prüfung der Antragsunterlagen durch das Landesamt für Umweltschutz ist auf die 

wasserrechtlichen Belange beschränkt. Sie ist keine eingehende technische 

Entwurfsprüfung. Auch Fragen der Standsicherheit von Bauwerken, des Arbeitsschutzes 

u.a. wurden nicht geprüft. Aspekte nach Bundeswasserstraßengesetz wurden ebenfalls 

nicht geprüft. 

5.8. Die Stadt Marktsteft weist darauf hin, dass durch die etwaige Absenkung des 

Grundwasserspiegels die Grundstückseigentümer keine Schäden an ihren Gebäuden etc. 

erleiden dürfen. Dies ist ggf. durch ein Beweissicherungsverfahren zu gewährleisten. 

 

6. Kostenentscheidung 

 

6.1. Der Zweckverband Fernwasserversorgung hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

6.2. Die Fernwasserversorgung Franken ist von der Zahlung einer Gebühr befreit. 

6.3. Die Auslagen i. H. v. 263 € plus Zustellungskosten i. H. von 3,95 € sind zu erstatten. 

 

 

Gründe: 

I. 

 

1. Mit Schreiben vom 21.12.2018 hat die FWF Uffenheim den kontrollierten Brunnenbetrieb 

(Antrag zur 2. und 3. Pumpstufe) beantragt. Mit Schreiben vom 04.02.2019 wurden von der 

FWF Uffenheim noch ergänzende Unterlagen zum geplanten Pumpversuch vorgelegt. 

Zur Erarbeitung der fachlichen Grundlagen für die Beantragung einer erneuten 

Entnahmebewilligung ab 2021 ist ein kontrollierter Brunnenbetrieb/ Pumpversuche notwendig, 

um die hydraulischen und hydrochemischen Zustromverhältnisse näher zu erkunden. Gemäß 

Antrag vom November 2018 soll dieser wie folgt erfolgen:  

Über einen Zeitraum von 42 Tagen, beginnend ab dem 14.03.2019, erfolgt aus dem 

Gewinnungsgebiet Sulzfeld/Marktsteft eine Entnahme von 440 l/s (2.Pumpstufe). nach der 

Anlage 2.3.8



9 
 

2.Pumpstufe folgt über 5 Tage die 3.Pumpstufe. Hier erfolgt aus dem Gewinnungsgebiet eine 

mittlere Entnahme von 480 l/s. 

Das geförderte Wasser wird z. T. nach Aufbereitung zur Trinkwasserzwecken genutzt .Das 

Überwasser wird über die Spülwasserleitungen an den Einleite stellen SU 2 bzw. MS 1 der 

Antragsunterlagen in den Main abgeschlagen: 

 

2. Im Verfahren wurde das Bayerische Landesamt für Umweltschutz (LfU) um die Abgabe eines 

Gutachtens gebeten. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht kann die beantragte Erlaubnis für 

Durchführung der Pumpversuche und der Einleitung in den Main unter den im Gutachten 

vom20.02.2019 nach Maßgabe der von den amtlichen Sachverständigen (LfU) durch 

Prüfvermerk vom 19.02.2018 durch Roteintragung vorgenommenen Änderungen und 

Ergänzungen, genannten Inhalts- und Nebenbestimmungen befürwortet werden.  

 

Weiter wurden folgende Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt: 

1. Stadt Marktsteft 

2. Bezirk Unterfranken (Fischereifachberatung) 

3. Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Schweinfurt 

4. Gesundheitsamt – SG 33 – im Haus 

5. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg 

6. Immobilien Freistaat Bayern 

7. SG 62-Naturschutz im Haus 

 

Von diesen wurde dem Vorhaben unter Mitteilung von Inhaltsbestimmungen und 

Nebenbestimmungen zugestimmt.   

Weiter wurde die Gemeinde Sulzfeld am Verfahren beteiligt. Von der Gemeinde Sulzfeld wurde 

das Vorhaben abgelehnt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.01.2019 beschlossen 

sein Einvernehmen zum Vorhaben nicht zu erteilen. Begründet wird die Ablehnung damit, dass 

eine Erhöhung der Wasserentnahme auf aus dem Grundwasser von 3,7 auf 8,2 Millionen Liter 

aufgrund der zu erwartenden trockenen Sommer starke Auswirkungen auf die Natur und somit 

auch auf die Bürger in Sulzfeld hat. Deutlich ist jetzt im gesamten Ortsgebiet schon zu 

bemerken, dass nach dem Rekordsommer 2018 das Wasser in den Brunnen immer mehr 

absinkt und kein neues Grundwasser gebildet werden kann. 

 

Mit Schreiben des Landratsamtes vom 05.03.2019 wurde die FWF Uffenheim aufgefordert 

ergänzende Aussagen bezüglich der durch die 2. und 3. Pumpstufe zu erwartenden 

Grundwassersenkungen in Folge des Pumpversuchs bei Ihrem Ingenieurbüro einzuholen. Durch 

die Pumpversuche darf es zu keinen nachteiligen Auswirkungen im Bereich der vorhandenen 

Bebauung kommen. Aus diesem Grund hat das Landratsamt vor zusätzliche Auflagen zu 

formulieren. 
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Mit per Mail übersandten Schreiben vom 13.03.2019 teilt Herr Dr. Löhner, FWF Uffenheim mit, 

dass auf Grundlage der Stellungnahme des Fachgutachters der FWF negative Einflüsse auf die 

Bebauung in Marktsteft (u.a. Setzungserscheinungen) durch die anstehenden Pumpversuche 

auszuschließen sind. In der Stellungnahme von BCE vom 12.03.2019 wurde ausgeführt, dass, 

keine negativen Auswirkungen auf Dritte entstehen.  

 

II. 

3. Das Landratsamt Kitzingen ist für die beschränkte Erlaubnis sachlich und örtlich zuständig Art. 

63 Abs. 1 Satz 2 Bayerisches Wassergesetz – BayWG-, Art. 37 Abs. 1 Satz 2 Landkreisordnung - 

LkrO, Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz –BayVwVfG-). Die erhöhte 

Wasserentnahme und die Einleitung von Überreichwasser stellt eine Benutzung nach § 9 Abs. 1 

Nr. 5 Wasserhaushaltsgesetz –WHG-dar. Es handelt sich hier nicht um einen Gewässerausbau 

und auch nicht um eine Gewässerunterhaltung (§ 9 Abs. 3 WHG). Eine beschränkte Erlaubnis ist 

zu erteilen, da der Pumpversuch nur zu vorübergehenden Zwecken und für einen Zeitraum von 

nicht mehr als einem Jahr betrieben wird. 

Rechtsgrundlage für die beschränkte Erlaubnis ist Art. 15 BayWG i.V.m. den §§ 10, 11, 12 und 

13 WHG. Die beschränkte Erlaubnis wird nach pflichtgemäßer Ermessensausübung erteilt. 

Versagungsgründe nach § 12 WHG liegen nicht vor. Nach den Ausführungen des Landesamtes 

für Umweltschutz wurden für den Bereich Marktsteft während der ersten Pumpstufe 

Absenkungen von 10-20 cm am Rand bzw. im bebauten Bereich gemessen, wobei die historisch 

gemessenen Minimalgrundwasserstände noch 20 – 40 cm tiefer liegen. Die bislang 

dokumentierten historischen Grundwasserstandsschwankungen liegen bei Amplituden von bis 

zu 2 m. Der Untergrundaufbau setzt sich vorwiegend aus wenig setzungsempfindlichen Sanden 

und Kiesen mit geringem Feinkornanteil zusammen. In den 1990er Jahren wurde der 

Horibrunnen Marktsteft mit ähnlich hohen Pumpraten, wie in den jetzt beantragten 

Pumpstufen 2 und 3 über einen längeren Zeitraum gefahren ohne dass dadurch negative 

Beeinträchtigungen auf Dritte festgestellt wurden. In dem eng bemessenen und hydrologisch 

eher feuchten Zeitraum vom März-April 2019 sind daher keine erheblichen negativen 

Auswirkungen auf Dritte zu erwarten. Entsprechende Veränderungen der Grundwasserstände 

werden im Rahmen der Beweissicherung zuverlässig zu dokumentieren sein. 

Gleichzeitig wurde vom LFU in seinem Gutachten vom 20.02.2019 ausgeführt, dass sich 

während  der Pumpversuche durch die erhöhten Entnahmen stärkere und weitreichendere 

Grundwasserabsenkungen und dadurch bedingt auch höhere Uferfiltratanteile mit geringeren 

Verweilzeiten ergeben. Durch die Absenkung sind nach Aussage des LFU vor allem die Brunnen 

und Grundwassermessstellen der FWF betroffen. Negative Auswirkungen sind nach den 

Ausführungen nicht zu erwarten, können aber nicht vollständig ausgeschlossen werden bzw. 

wurden vom Antragsteller nicht bewertet. Daraufhin wurde vom Landratsamt hierzu eine 

Bewertung von der FWF eingeholt. Diese wurde mit der Stellungnahme von BCE am 12.03.2019 
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vorgelegt. BCE kommt hier zum Ergebnis, dass davon auszugehen ist, dass keine negativen 

Auswirkungen auf Dritte entstehen. Eine Festlegung eines zulässigen Tiefstwertes nicht 

erforderlich ist, da im Rahmen der 2. und 3. Pumpstufe des kontrollierten Brunnenbetriebes 

kleinere Entnahmeraten geplant sind, als diese in der Vergangenheit bereits über längere 

Zeiträume getätigt wurden, ohne dass dadurch negative Beeinträchtigungen Dritter festgestellt 

wurden. Die Grundwasserstände lagen nach Ausführungen von BCE in der Vergangenheit 

bereits tiefer als diese in der geplanten 2. und 3. Pumpstufe zu erwarten sind. Außerdem liegen 

nach Aussage von BCE keine Anzeichen für das Vorkommen besonders setzungsgefährdeter 

Sedimente (z.B. Torf) vor. Bezüglich des Überwachungskonzeptes der FWF führt BCE aus dass  

im Bereich der Bebauung die geplante kontinuierliche Erfassung der Grundwasserstände durch 

Druckmesssonden und Datenlogger an den Messstellen im Bereich der Bebauung von 

Marktsteft (N1, N2, N9, N10, N11 und B3) ausreichend ist. Weitere Maßnahmen zur 

Beweissicherung werden nicht für notwendig gehalten. 

Vom Landratsamt wurden zusätzliche Auflagen in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt 

Aschaffenburg zur engmaschigen Beobachtung der Grundwassermessstellen unter der Ziffer 4.2 

mitaufgenommen. Auch im Bereich der Bebauung von Sulzfeld wurden zusätzliche Messstellen 

zur Überwachung mit aufgenommen. Die Grundwasserstände werden regelmäßig untersucht, 

so dass der Pumpversuch sofort angepasst werden kann, sobald die Grundwasserstände sich 

signifikant ändern. Eine wöchentliche Meldung der Grundwasserstände wurde gefordert. 

 

Bezüglich der Ablehnung des Vorhabens durch die Gemeinde Sulzfeld stellt das Landratsamt 

fest, dass die Gemeinde Sulzfeld als Beteiligte im Verfahren gehört wurde. Das gemeindliche 

Einvernehmen nach § 36 BauGB ist erforderlich bei Vorhaben nach den §§ 30, 33 bis 35 BauGB, 

aber nicht bei der Benutzung bereits vorhandener Brunnenanlagen. Die von der Gemeinde 

vorgebrachten Argumente gegen den Pumpversuch beziehen sich im Grund auf eine zukünftige 

Erhöhung der Wasserentnahme. Der Pumpversuch ist aber lediglich zeitlich befristet um prüfen 

zu können wie das Gewinnungsgebiet Sulzfeld/Marktsteft gut bewirtschaftet werden kann. Von 

einer endgültigen Erhöhung der Entnahmemenge kann nicht ausgegangen werden.  

 

Mit Stellungnahme vom 22.02.2019 hat die Immobilien Freistaat Bayern verschiedene Auflagen 

mitgeteilt. U.a. wurde gefordert, dass der Fischereiberechtigte zu beteiligen, zu hören und ggf. 

zu entschädigen ist. Im Verfahren wurde der Bezirk Unterfranken –Fischereifachberatung- und 

die Immobilien Freistaat Bayern als Inhaberin des Fischereirechts am Main beteiligt. Dies ist aus 

unserer Sicht ausreichend. Die Pächter des Fischereirechts wurden nach Ziffer 4.5.1 dieses 

Bescheides vorab von der FWF informiert. Für eine mögliche Haftung und dem geforderten 

Auflagenvorbehalt gelten ‚§ 89 WHG und §. 13 Abs. 1 BayWG. Eine gesonderte Festlegung im 

Bescheid ist nicht erforderlich. 
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4. Kostenentscheidung 

 

Dieser Bescheid ist gemäß Art. 1 Abs. 1 des Kostengesetzes (KG) kostenpflichtig. Die 

Fernwasserversorgung Franken ist nach Art. 4 Abs. 1 Nr. 2 KG von der Zahlung einer Gebühr 

befreit (persönliche Gebührenfreiheit). Die Erstattung der Auslagen beruht auf Art. 10 KG und 

betragen für die Stellungnahme Landesamt für Umweltschutz 263,00 € und für die Zustellung 

dieses Bescheides 3,95 €. 

 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

 

 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben 

werden bei dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Würzburg, 

Postfachanschrift: Postfach 11 02 65, 97029 Würzburg 

Hausanschrift: Burkarderstraße 26, 97082 Würzburg, 

 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen1 

Form. 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des 

Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung 

dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in 

Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen bei schriftlicher 

Einreichung oder Einreichung zur Niederschrift Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt 

werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

 
1 Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 

rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von 

Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de). 
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Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig. 

 

 

 

 

Elena Dietz 

Abteilungsleiterin 
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In Ausfertigung 

Gegen Empfangsbestätigung 

Gemeinde Sulzfeld 

z. Hd. Herrn Bürgermeister Schenkel 

p.A. VGem Kitzingen 

Friedrich-Ebert-Str. 5 

97318 Kitzingen 
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In Kopie 

 

1. Stadt Marktsteft 

p.A. VGem Marktbreit 

Marktstr. 4 

97340 Marktbreit 

 

2. Landesamt für Umweltschutz 

z. Hd. Herrn Dr. Wolfer 

Hans-Högn-Str. 12 

95030 Hof 

 

3. SG 33 Gesundheitsamt 

Im Haus 

 

4. SG 62 – UNB  

im Haus 

 

5. Bezirk Unterfranken 

Fischereifachberatung 

Silcherstr. 5 

97084 Würzburg 

 

6. Immobilien Freistaat Bayern 

z. Hd. Herrn Schick 

Im Luitpoldpark 1 

97688 Bad Kissingen 
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